
besorgt über die schädlichen Auswirkungen. die sich aus 
der Strahlenbe1astung des Menschen und der Umwelt für die 
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können. 

sich dessen bewußt. daß es weiterhin notwendig ist, Daten 
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen und 
zusammenzustellen und die Auswirkungen dieser Strahlung 
auf den Menschen und die Umwelt zu analysieren. 

1. beglllckwfJnscht den WlliSeDSChafdiehen Au&<!chuß der 
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er wIIh
rend der vergangenen neununddreißig Jahre seit seiner 
Einsetzung zur besseren Kenntnis und zum besseren Ver
ständnis der Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren 
der atomaren Strahlung geleistet hat, sowie dazu. daß er sein 
ursprüngliches Mandat mit wissenschaftIicher Autorität und 
unabhllngiger Urteilsktnft wnhrnimmt; 

2. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis. daß der 
WlliSeDSChaftIiche Ausschuß 1994 seinen zwölften umfassen
den Bericht mit dem TItel Sources and FJ!ects of lonWng 
Rodilltion6 (Quellen und Auswirkungen der ionisierenden 
Strnhlung) fertiggestellt hat, in dem er der Fachwelt und der 
Weltgemeinschaft seine neuesten Evaluierungen der Quellen 
und Auswirkungen der ionisierenden Strahlung vorlegt; 

3. ersucht den WJSSenSChaftIichen Ausschuß nm die 
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen 
Aktivitäten zur Erhöhung des Keontnisstands hinsichtlich der 
Mengen. Folgewirkungen und Gefahren ionisierender Strah
lung jeglichen Ursprungs; 

4. U1IterstiItU die Absichten und PlIlne des WlliSeDSChaft
lichen Ausschusses bezilgIich seiner künftigen wissenschaftIi

. cben Untersuchungs- und Bewertungstlltigkeit im Auftrag der 
Generalversammlung; 

5. ersucht den WlSSenSChaftIichen Ausschuß tll4fJerdem. 
auf seiner nächsten Thgnng die Untersuchung der wichtigen 
Probleme auf dem Gebiet der Strahlung fortzusetzen und der 
Generalversammlung auf ihrer fUnfzigsten Thgnng darüber 
Bericht zu erstatten; 

6. ersucht das Umweltprognmun der Vereinten Nationen, 
den WissenschaftIichen Ausschuß im Hinblick auf die erfolg
reiche DurchfUhrung seiner Arbeit und die Weitergnbe seiner 
Arbeitsergeboisse an die Generalversammlung. die Fachwelt 
und die öffentlichkeit weiter zu unterstlltzen; 

7. danIa den Mitgliedstaaten. den Sonderorgnoisationen, 
der Interaationalen Atomenergie-Organisaton und den nicht
staatlichen Organisationen für ihre Unterstlltzung des WISSen
schaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet weiter ZU verstlirken; 

8. bittet die Mitgliedstaaten. die Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen sowie die in Betracht kom
menden nicbtstaatIichen Organisationen. weitere wichtige 
Daten über die mit verschiedenen Strahlnngsquellen verbunde
nen Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren zur 
Verfflgung zu stellen. was für den WlSSenschaftIichen Aus
schuß bei der Ausarbeitung seiner könftigen Berichte an die 

. Generalversammlung sehr hilfreich wäre. 
83. Plenanltvmg 
9. Dezember 1994 

6 VerIIffent'WnmgdorV_NIlIiomm,Best..Nr.B.94.JX.l1. 
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49/33. Erh6Jumg der MitgIieden:ahl des AlIBlhqsses fiIr 
die friedliche Nutzung des Weltmums 

DIe Generalversammlung. 

mit Genugtuung darüber. daß Staaten aus mehreren 
regionn1en Gruppen ihr Intel: sse bekundet haben, Mitglieder 
des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums zu 
werden, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ausschusses für 
die friedliche Nutzung des Weltraums über seine siebenund
dreißigste Thgnng7. 

beschließt, die Zahl der Mitglieder des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums von dreiundfUnfzig auf 
einundsechzig zu erhöhen, das heißt nm nicht mehr als zwei 
Sitze für jede der regionalen Gruppen, die ihr Interesse an 
einer stlirkeren Vertretung im Ausschuß bekundet haben, und 
den Präsidenten der Generalversammlung zu bitten. nach 
Konsultationen mit den betreffenden regionalen Gruppen 
höchstens acht neue Mitglieder des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums zu ernennen. 

83. PlenarsiJzrmg 
9. Dezember 1994 

49/34. lutetuatlouale Z"881111111lD111"be bei der friedlichen 
Nutzung des Weltraums, efnsebIleIIJIeh der Frage 
der Oberprilfong des ÖbereInkommens zur Rege
lung der TlWgkeIten von Staaten auf dem Mond 
und anderen HlmmeJsJdllpem 

DIe Generalversammlung, 

U1Iter Hinweis auf ihre Resolution 48/39 vom 10. Dezember 
1993. 

zutiefst fJberz.eugt von dem gemeinsamen Interesse der 
Menschheit an der Förderung der Erforschung und Nutzung 
des Weltraums für friedliche Zwecke und an der Fortsetzung 
der Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwschsenden 
Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit der 
interaationa1en Zusammenarbeit in diesem Bereich, für die die 
Vereinten Nationen auch in Zukunft eine Koordinierungsstelle 
sein sollten. 

in BekTlIftigung der Wichtigkeit der internationn1en 
Zusämmenarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des Rechts, 
einschließlich der einschIilgigen Normen des Weltraumrechts 
und deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammen
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für 
friedliche Zwecke, 

besorgt über die Möglichkeit eines Wettriistens im Welt
raum, 

in der Erkenntnis. daß alle Staaten, insbesondere die 
flIbrenden Raumfahrtnationen. als wesentliche Voraussetzung 
für die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche 

, 0jJkJß1les ProtoIwIl der Genera/118TSQ17III!/ung. Ntl1I1IU11IMImJgSle 
T"II""B. BBilaBe 20 (A/49f1JJ). 
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Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verlifltung eines WettriIsteJIs im 
Weltraum beitragen sollten, 

in der Erwligung, daß die Frage des We1traummOlls für alle 
Nationen von Belang ist, 

in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der 
friedlichen Weltraumforschung und ihrer Anwendung sowie 
bei verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen 
Weltraumprojekten, die zur internationalen Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet beitragen, und der Wichtigkeit der weiteren 
internationalen zusammenarbeit auf diesem Gebiet, 

KenntnIs nehmend von dem Bericht des Generalsekretlirs8 

lIber die Umsetzung der Empfeblungen der Zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über die Erforschung und friedliche 

. Nutzung des Weltraums", 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
friedliche Nutzunp des Weltraums über seine siebenund
dreißigste Thgung , 

1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche 
Nutzung des Weltraums; 

2. bittet die Staaten, die noch nicht Vertragspartei der 
internationalen Verträge zur Regelung der Nutzung des 
Weltraums'o geworden sind, die Ratifikation dieser Verträge 
beziehungsweise den Beitritt zu denselben zu erwägen; 

3. stellt fest, daß der Unterausschuß Recht des Aus
schusses für die friedliche Nutzung des Weltraums auf seiner 
dreiunddreißigsten Thgung im Rahmen seiner Arbeitsgruppen 
seine Tätigkeit entsprechend dem Auftrag der Genera1ver
samm1ung in Resolution 48/39 fortgesetzt hatll ; 

4. billigt die Empfehlungen des Ausschusses, der 
Unterausschuß Recht solle auf seiner vierunddreißigsten 
Thgung unter Berücksichtigung der Belange anderer LIInder, 
insbesondere der Entwicklungs1änder, damit fortfabren, 

a) auch weiterhin die Frage der baldigen ÜberprOfung 
und der möglichen Revision der Grundsätze für den Einsatz 

. nuklearer Bnergiequellen im Weltraum12 zu erwilgen; 

b) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe auch weiterhin die 
Fragen der Definition und Abgrenzuug des Weltraums sowie 
der Merkmale und der Nutzung der geostationllren Um
lautbabn zu behaudeln, einschließlich, unbeschadet der Rolle 
der Internationalen Fernmeldeunlon, der Mittel und Wege zur 

• Al4912ßO • 

• Siebe Report ufthe Seamd U_NotUms Cm(ilrence on the &plomtltm 
mulPeat:tdW UsesufOuterSpace, VIenruz, 9-21 August 1982 und Kmrigenda 
(AiCONF.101l\O und Korr. 1 und 2). 

10 VertmgUberdle ClI_ zur Regehmg derTliIlgkol1en von _ bei 
der Erl'omcbung und Nutzung des Wellmums elnscblleRlh:h des Mondes und 
__ &per (Resolution 2222 (XXJ). Anlage); tlbenoinkommen 
Uberdle Rel!ungund RUckfllbrung von Raumlilhrmn sowie dle RIII:kgabe von 
In den WeIImum geotm_ ~den (Rosolntlnn 2345 (XXII), Anlage); 
tlbereInkmnmeo über dle ._ Haftung fiIr Schlldeo durch 
W~ (Resolution m7 (XXVI), Anlage); tlbenoinkommen 
Obar die Rcgistrlenmg VOtt in den Weltraum gestarteten Gegensln!!de" 
(Reso1ntion 323S (XXIX). Anlage); ÜflereInkommen zur Regelung der 
Tl!tigkelten von Staaten IWf dom Mond und anderen lIlmmeIskIIrpem 
(ResolutIon 34/68, Anlage). 

U Siebe 0jf/tieIles l'rrMTtQ/l du Generalvor.rammlung. NI!U1Ul1Idvie1Zigsts 
Tagung. Beilage 20 (Al4912O), Abscbnin n.e. 

" Siebe Reso1ntion 47/68. 

Gewllbrleistung einer rationellen und gerechten Nutzung der 
geostationllren Umlautbabn; 

c) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe auch weiterhin die 
rechjlichen Aspekte der Anwendung des Grundsatzes zu 
untersuchen, wonach die Erforschung und Nutzung des 
Weltraums zugunsten und im Interesse a11er Staaten unter 
besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Entwick
lungslIinder erfolgen soll; 

S. btlligt aqßerrJem die Empfehlung des Ausschusses, der 
Unterausschuß Recht solle auf seiner vierunddreißigsten 
Tagung die Behandlung der Grundsätze für den Einsatz 
nuklearer Energiequellen im Weltraum in seiner Arbeitsgruppe 
bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Arbeiten im Unteraus
schuß Wtssenschaft und Thchnik 8Ussetze'l, unbeschadet der 
möglichen Wiedereinberufung seiner Arbeitsgruppe zu diesem 
Punkt, wenn IIlICh Auf1'aSSlmg des Untersusschusses Recht auf 
der Thgung des Unterausschusses Wissenschaft und Thchnik 
1995 genügend For1l!Chritte mzielt wurden, um die Wiederein
berufung der Arbeitsgruppe zu rechtfertigen; 

6. stellt fest, daß der Unterausschuß Recht, wie aus 
seinem Bericht" hervorgeht, die Frage der geostationllren 
Umlautbabn erilrtert hat, unter Zugrundelegung der nenesten 
Vorschllige, die eine neue und bessere Grundlage für die 
künftige Arbeit bieten könnten; 

7. blUtat die Empfehlungen und Vereinbarungen des 
Ausschusses beb:effend die Arbeitsplanung im Unterausschuß 
Recll!; 

8. btlligt aqßerrJem die Empfehlung des Ausschusses, der 
Vorsitzende des Unteraussclmsses Recht solle auf seiner 
vierunddreißigsten Thgung ausführliche. allen Mitgliedern 
offenstehende infmmelle KoDSU!tationen mit allen Mitgliedern 
des Unterausschusses über seine Arbeitsmethoden und seine 
Tagesordnung führen, unter anderem auch lIber die Frage der 
Aufnahme möglicher ZusaIzgegenstiI in die Tagesordnung, 
wie im Bericht des Ausschussesl3 dargelegt; 

9. stellt fest, daß der Unterausschuß WJSseDSChaft und 
Thchnik des Ausschusses für die friedliche Nutzung des 
Weltraums auf seiner einunddreißigsten Thgung seine Arbeit 
entsprechend. dem Auftrag der Generalversamm1ung in 
Resolution 48/39 fortgesetzt hat"; 

10. begrlfJt den Beschluß des Ausschusses, sich mit der 
Frage des WeltraummOlls zu befassen und der Tagesordnung 
des Untersusschusses Wtssenschaft und Thchnik einen neuen 
Punkt "Weltraummüll" hinznzufilgen; 

11. stellt fest, daß der Unterausschuß WISsenschaft und 
Thchnik unter diesem Punkt die wissenschaftlichen For
schungsarbeiten im Zusammenhang mit dem WeltnnllDmilll 
behandelt hat, einschließlich einschlägiger Studien, ma
thematischer Modelle und anderer analytischer Arbeiten über 
die Merkmale der Umwelt von Weltraommi!U; 

12. bllUgt die Einigung des Ausschusses dahin gehend, 
daß der Unterausschllß WISSeDschaft und Thchnik auf seiner 
zweiunddreißigsten Thgung seine Aufmerksamkeit auf die 

" Siebe 0jff:JsIles ProIoIoJU der GenemIverstmrm/ Nl!U1Ul1IdvienJgsts 
Tagung. Beilage 20 (A/49I2O), Abscbnin n. ll.S und AnIIaug. 
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Gewinnung und das Verständnis VQII Daten über die Merkmale 
der Umwelt von WeltraummOlI richten und auf seiner zwei
unddreißigsten Thgung auch einen laufenden. systematischen 
und konkreten Mehrjabresplan fiIr seine Arbeit zu diesem 
'llIgesordnungspuokt aufstellen soll; 

13. bURgt a/f/JerrJem die Empfehlungen des Ausschusses. 
der Unterausschuß Wissenschaft: und 'Thchnik solle auf seiner 
zweiunddreißigsten Thgung unter BerOcksichtigung der Be
lange aller Länder. insbesondere der Entwicklungs1änder. 

a) folgende Punkte mit Vorrang behandeln: 

i) Programm der Vereinten Nationen fiIr angewandte 
Weltraumtechnik und Koordinierung der Weltraum
aktivitäteo im Rahmen des Systems der Vereinten 
Natiooen; 

ü) Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über die Erforschung und 
friedliche Nutzung des Weltraums"; 

ili) Fragen im Zusammenhang mit der Erdfernerkundung 
durch Satelliten, so unter anderem auch Anwendungs
möglichkeiten fiIr die Entwicklungsländer; 

iv) Einsatz nnklearer Energiequellen im Weltraum; 

v) WeltraUmmOll; 

b) folgende Punkte behandeln: 

i) Fragen im Zusammenhang mit Weltraumtransport
systemen und deren Imp1ikationen fiIr künftige Welt
f8nmaktivitiiten; 

ü) 

ili) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

Untersuchung der physikalischen Eigenschaften und 
der technischen Merkmale der geostationären Um
laufbahn sowie ihrer Nutzung und Anwendungs
möglichkeiten, unter anderem auch auf dem Gebiet der 
Weltraumkommnnikation, sowie anderer Fragen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Weltraum
kommunikation. unter besonderer Berücksichtigung 
der Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungs
länder; 

Fragen im Zusammenhang mit den Biowissenschaften, 
einschließlich der Weltraummedizin; 

Fortschritte bei nationalen und internationalen Welt
mllmaktivitliten im Zusammenhang mit der terre
strischen Umwelt, insbesondere Fortschritte im Pr0-
gramm Geosphllre-Biosphllre (weltweite Verlinderun
gen); 

Fmgen im Zusammenhang mit der Erforschung der 
Planeten; 

Fragen im Zusammenhang mit der Astronomie; 

Das fiIr die Thgung 1995 des UntemnsscJll'sses WIS
senschaft und 'Thchnik festgelegte Schwerpunktthema 
• Anwendung der Weltraumtechnik im Bildungs
bereich. unter besonderer Berllcksichtigung ihrer 
Anwendung in den Entwicklungsländern"; der Aus
schuß fiIr Weltraumforschung und der lnternationa1e 
Astronantische Bund sollen gebeten werden. in Ver
bindung mit den Mitgliedstaaten ein Symposium zu 
veranstalten, das in der ersten Woche der Tagung des 
Unterausachusses unter möglichst breiter Beteiligung 

abgehalten werden und die im Unterausachuß statt
findenden Erörterungen über das SchwetpUnkUhema 
ergänzen soll; 

14. ist im Zusammenhang mit Ziffer 13 a) ü der Aqf
fassung. daß die Umsetvmg der nachstehenden Empfehlungen 
besonders dringend geboten ist: 

a) Alle Länder sollen die Gelegenheit haben, die sich aus 
medizinischen Studien im Weltraum ergehenden 'Thchniken ZU 
nutzen; 

b) Die nationalen und regionalen Datenbanken sollen 
ausgebaut und erweitert werden, und es soll ein internationaler 
Weltrauminformatioenst gesc!taffim werden, der als Koor
dinierungszentrum dient; 

c) Die Vereinten Nationen sollen die Schaffung ge
eigneter Ausbildungszentren auf regionaler Ebene unter
stf1tzen, die nach Möglichkeit mit lnstitutionen verbunden sein 
sollen. die Weitraumprogmmme durchfübren; die erforderli
chen Mittel fiIr den Aufbau solcher Zentren sollen über 
Finanzinstitntionen bereitgestellt werden; 

d) Die Vereinten Natiooen sollen ein Stipendienpro
gramm aufstellen, in dessen Rahmen sich ausgewilhlte Gradu
ierte oder postgraduierte aus Entwicklungs1ändern über 
längere Zeit hinweg gründlich mit der Weltraumtechnik und 
ihren Anwendungen vertrantmru:hen könoen; darüber hinaus 
soll darauf bingewirkt werden, daß Gelegenheiten hierfiIr auch 
anderweitig. außerbalb des Systems der Vereinten Nationen. 
auf bi1ateraIer oder mnlti1ateraler Grundlage angeboten 
werden; 

15. baugt die Empfehlung des Ausschusses, der Unteraus
schuß WISSenschaft und Thchnik solle auf seiner zweiund
dreißigsten Thgung die Plenararbeitsgruppe zur Evaluierung 
der Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die friedliche Nutzung des Weltraums 
wieder einsetzen, damit sie ihre Arbeit fortsetzt; 

16. bimgt a/f/Jerdem die vom Ausschuß gebilligten. im 
Bericht der P1enararbeitsgruppe enthaltenen Empfehlungen der 
Plenararbeitsgruppe des Unterausachusses WISsenschaft und 
Thchnik"'; 

17. beschließt. daß die Arbeitsgruppe fiIr den Einsatz 
nnklearer Energiequellen im Weltraum während der zweiund
dreißigsten Thgung des Unterausachusses WJSseDSChaft und 
Thchnik wieder zusammentreten soll. und bittet die Mitglied
staaten. dem Genera1sekretiI regelmäßig über nationa1e und 
internationale Forschungsarbeiten über die Sicherheit von 
kemenergiebetriebenen Satelliten Bericht zu erstatten; 

18. billigt das Programm der Vereinten Nationen fiIr 
angewandte Weltraumtechnik fiIr das Jahr 1995. das der 
Sachverständige fiIr angewandte We1tnmmtechnik dem Aus
schuß vorgeschlagen Iuit"'; 

19. unterstreicht. wie dringend und wichtig die volle 
Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die Erforschung und friedliche 
Nutzung des Weltraums ist; 

~ AlAC.IOSIS7I. Anhang n. 
16 AlAC.IOS/SSS. AbscImitt I. 
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20. bekrllftigt ihre Billigung der Empfehlung der Konfe
renz hinsichtlich der Einrichtung beziehungsweise Stärkung 
regionaler Kooperationsmechanismen sowie deren Förderung 
beziehungsweise Schaffung durch das System der Vereinten 
Nationen; 

21. danJa allen Regierungen, die Beiträge zur Umsetzung 
der Empfehlungen der Konferenz geleistet oder ihre dahin 
gehende Absicht bekundet haben; 

22. bittet alle Regierungen, wirksame Maßnahmen zur 
Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz zu eJg!eifen; 

23. ersucht alle Organe, Organisationen und Gremien der 
Vereinten Nationen und die anderen zwischenstaatlichen 
Organisationen, die sich mit dem Weltraum oder damit 
zusammenhängenden Fragen befassen, bei der Umsetzung der 
Empfehlungen der Konferenz zusammenzuarbeiten; 

24. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten Tagung Ober die Umsetzung der Empfeh
lungen der Konferenz Bericht zu erstatten; 

25. stellt fest, daß der Unterausschuß WISSenSChaft und 
Technik gemäß dem in Ziffer 22 ihrer Resolution 48139 
enthaltenen Ersuchen auf seiner einunddreißigsten Tagung die 
Möglichkeit erörtert hat, eine dritte Konferenz der Vereinten 
Nationen über die Erforschung und friedliche Nutzung des 
WeItraums abzuhalten, und daß der Ausschuß diese Er6rterun
gen auf seiner siebenunddreißigsten Tagung fortgesetzt hat, 
damit er in dieser Angelegenheit rasch einen Beschluß fassen 
kann; 

26. stimmt darin iiberein, daß eine dritte Konferenz der 
Vereinten Nationen Ober die Erforschung und friedliche 
Nutzung des Weltraums in naher Zukunft einberufen werden 
könnte, und stinunt außerdem darin Oberein, daß vor einer 
Empfehlung Ober einen Termin für die Konferenz eine 
Konsensempfehlung Ober die Thgesordnung, den Konferenzort 
und die Fmanzierung der Konferenz vorliegen soUte; 

27. empfiehlt, daß der Unterausschuß WISSenschaft und 
11:chnik auf seiner zweiunddreißigsten Tagung eine gründliche 
Analyse vorninunt und eine Tagesordnung für eine solche 
Konferenz festlegt, und stinunt darin Oberein, daß der Unter
ausschuß ein breites Spektrum von Themen erörtern soll, die 
in einer klaren und detaillierten Tagesordnung zusammenge
faßt werden könnten, und daß er außerdem seine Prüfung 
anderer Mittel zur Erreichung der für eine solche Konferenz 
festgelegten Ziele fortsetzt; 

28. bittet interessierte Mitgliedstaaten, weitere Ideen und 
Vorschläge für eine dritte Konferenz der Vereinten Nationen 
Ober die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums 
so rechtzeitig vorzulegen, daß sie auf der zweiunddreißigsten 
Tagung des Unterausschusses WISSenSChaft und Technik 
behandelt werden können, und unterstützt die Bitte des 
A1J&'iChusses, das Sekretariat möge rechtzeitig zur Behandlung 
auf der zweiunddreißigsten Tagung des Untersusschusses ein 
Dokument zusammenstellen, das die verschiedenen dem 
Ausschuß vorgelegten Ideen betreffend die Tagesordnung und 
die Organisation der Konferenz beinhaltet; 

29. stimmt darin iiberein, daß die Erörterungen des 
Unters1J&'iChusses WISSenschaft und 11:chuik die Grundlage für 
einen raschen Beschluß des Ausschusses Ober eine Empfeh
lung an die C-eneralversammlung betreffend die Tages-

ordnung, den Termin, die Finanzierung und die Organisation 
einer solchen Konferenz bilden sollen; 

30. onefkenns den Beitrag der 1994 in Bangkok abgehalte
nen Ersten Asiatisch-Pazifischen Konferenz über die multiIate
rale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Weltraumtechnologie 
und deren Anwendungen, der 1994 in Beijing abgehaltenen 
Ministetkonferenz Ober angewandte Weltraumtechnik im 
Dienste der Entwicklung und der zweiten Tagung des 1994 in 
Tokio abgehaltenen regionalen Asiatisch-Pazifischen Forums 
der WeltraumOIglUlisationen zur Förderung der regionalen 
Zusammenarbeit bei Weltrallmaktivitllten, sowie den Beitrag 
der in Ziffer 13 des Berichts des Generalsekretär8 genannten 
Tagungen Ober die Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten 
Konferenz der Vereinten Nationen Ober die Erforschung und 
friedliche Nutzung des Weltraums und fortIert die Regional
koJUl]lissionen auf, diese Initiativen zu unterstOtzen; 

31. empfiehlt, a1len Aspekten im Z,JS8!DmCIlhang mit dem 
Schutz und der Erhaltung der Weltraumumwelt mehr Beach
tung zu schenken, insbesondere soweit diese die Umwelt auf 
der Erde beeinflussen könnten; 

32. hiilt es für unerllißlich, daß die Mitgliedstaaten dem 
Problem der ZnsammenstöBe von WeltraumgegenstIlnden, so 
auch von nuklearen EnergiequeIlen, mit WeltraummOll sowie 
anderen Aspekten des W .. ltraummOlls mehr Beachtung 
schenken, fordert die Fortsetzung nationaler Forschungs
arbeiten Ober diese Frage, die Entwicklung besserer Technolo
gien zur fiberwacbung von WeltraummOlI und die 'blsammen
stellung und Verbreitung von Daten Ober WeltraummOll und 
vertritt außerdem die Auffassung, daß dem Unterausschuß 
WISsenschaft und 11:chnik im Rahmen des Möglichen 
Informationen darüber zur Verftlgung gestellt werden sollen; 

33. nimmt mit lnremsse KenntnIs von dem vom Sekretariat 
ausgearbeiteten analytischen Bericht17 mit aktualisierten 
Informationen über die Umsetznng der Agenda 2118 durch das 
System der Vereinten Nationen, Informationen Ober die 
Aktivitäten des Progranuns für angewandte Weltraumtechnik 
in bezug auf die Umwelt und die Entwicklung sowie Anregun
gen, wie die Aktivitäten des Programms für angewandte 
Weltraumtechnik auf diesem Gebiet ausgeweitet werden 
köunten; 

34. macht sich die Entscheidung des Ausschusses zu 
eigen, den Ausschuß für bestandflihige Entwicklung zu er
suchen, seinen Mitgliedern die wertvoll .. Funktion der Welt
raumtechnik und ihrer Anwendungen bei der DurchfOhrung 
von Programmen der bestandfllhigen Entwicklung zur Kennt
nis zu bringen; 

35. fordert alle Staaten, inabesondere die fOhrenden 
Raumfabrtnationen, 1IIlChdrilcklich auf, als wesentliche Vor
wJS"etzImg für die Förderung der internationalen Zusammen
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für 
friedliche Zwecke aktiv zu dem ZIel der Verhütung eines 
Wettrüstens im Weltraum beizutragen; 

11 NAC.IOSIS471Add.I. 
I' Repon of th8 Un11e4 Nations Cmference on _ muI 

DeveIopmsnt, RIo de 1_.1·14 IUM 1992 (A/CONF.IS1I26IRov.t (Vol. I, 
Vot. 1I.Korr.I, Vol. D, VoI. mundVoI. 1DIKoJr.1)) (V_uc!mng der 
Vereinten NatIonett, Best·Nt. B.931.8 und Kotrlgenda)' Vol. t: RßsolutIons 
/tdopIId l7y th8 Cmference, Resolution I, Alltage D, 
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36. rmtel'lllmicht die Notwendigkeit. stlbketen Nutzen aus Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIbeauf-
der WelttmllDtechnik und ihren Anwendungsmöglichkeiten zu tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
ziehen und zu einer geordneten Ausweitung der Weltnunn- flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
aktivitliten beizutragen, die dem sozioökonomlschen Fort- 30. Juni 199421, 

schritt der Menschheit, insbesondere der Menschen in den 
Bntwicklungsllindern, filrderlich ist; 

37. nimmt Kenntnis von den auf der siebenunddreißigsten 
Tagung des Ausschusses und auf der neunundvierzigsten 
Tagung der Generalversammlung zum Ausdruck gebrachten 
Auffassungen zn der Frage. wie der Weltraum einer friedlichen 
Nutzung vorbehalten werden kann; 

38. enucht den Ausschuß, auch weiterhin mit Vorrang 
Mittel und Wege zn prIIfen, wie der Weltnunn friedlichen 
Zwecken vorbehalten werden kann, und der Generalversamm
lnng auf ihrer flInfzigsten Tagung darIIber Bericht zn erstatten: 

39. enucht den Ausschuß lllfIJerdem, auf seiner achtund
dreißigsten Tagung die Behandlung des Thgesordnungs
punktes "Nl1tz1iche Nebenprodukte der Weltraumtecbnik' 
Oberbllck über den derzeitigen Stand" fortzusetzen; 

40. enucht die Sonderorganisationen und anderen inter
nationalen Organisationen, ihre Z"samm~beit mit dem 
Ausschuß fortzusetzen und gegebenenfalls zn vertiefen und 
ihm Sachstendsberichte über ihre Tiltigkeit auf dem Gebiet der 
friedlichen Nutzung des Weltraums zn ilbermitteln; 

41. begrqßt den Bericht des Genera1sekretllrs über die 
internationale Zusammenarbeit bei We1trallmaktivitäten zur 
Erhöhung der Sicherheit in der Zeit nach dem Kalten Krieg'" 
und fordert die zuständigen Organe auf, den Inhalt dieses 
Berichts zn berUcksichtigen; 

42. nimmt Kenntnis von der Empfehlung des Ausschusses, 
die Generalversammlung solle auf ihrer laufenden Tagung bei 
der Behandlung der Frage einer Revision des "Obereinkom
mens zur Regelung der Tilti~ von Staaten auf dem Mond 
und anderen Himmelskörpern'" vorläufig keinen Beschluß 
fassen; 

43. enucht den Ausschuß, seine Arbeit entsprechend 
dieser Resolution fortzusetzen, neue Projekte im Bereich der 
Weltmumaktivitäten in Erwägung zu ziehen, soweit ihm dies 
angebracht erscheint, und der Generalversammlung auf ihrer 
fIlnfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der auch seine 
Auffassungen darIlber enthIIlt, welche Themen in Znkunft zn 
untersuchen wären. 

83. PIlmDnItvmg 
9. Dezember 1994 

49/35. Hilfswerk der Vereinten Nationen fOr Pal!lstlnp
ßOt:btllnge Im Nahen Osten 

A 
HlLFBFORPALÄSTJNAPL1l"CHllJNGE 

Die Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/40 A vom 10. De
zember 1993 und alle ihre früheren Resolutionen zn dieser 
Frage. so auch Resolution 194 (Iß) vom 11. Dezember 1948, 

.. A/481221. 
.. Resolution 34/68. AoIago. 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Wasbington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Staates Ismel und die Palifstinensische 
Befreiungsorganisation" und die darauffolgenden DurchfDh
rungsabkommen, 

in Wtlrdlgrmg der Arbeit der im Rahmen des Friedens
prozesses im Nahen Osten eingesetzten Mn1ti1atera1en Arbeits
gruppe für Flüchtlinge. 

mit Genugtuung über die Ernennung eines Sonderkoordina
tors der Vereinten Nationen in den besetzten Gebieten durch 
den GeneralsekretII, 

sowie mit Genugtuung über den Beschh,ß, den Amtssitz des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für PallIstinaflüchtlinge im 
Nah~ Osten in sein Einsatzgebiet zu verlegen. 

1. stellt mit Bedauern fest, daß die in Ziffer 11 ihrer 
Resolution 194 (Iß) vorgesehene Repatriierung beziehungs
weise Entschlldigung der FliIchtlinge noch nicht stattgefunden 
hat und daß daher die Situation der Flüchtlinge weiterhin zn 
Besorgnis An1aß gibt. 

2. dankt dem GeneraIbeauftra und allen Mitmbeitern 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Pal!!stjnaßüchtlinge 
im Nahen Osten, erkennt an, daß das Hilfswerk innerhalb der 
Grenzen der verfUgbaren Mittel alles in seinen KrIIften 
SIehende tot, und dankt außerdem den Sonderorganisationen 
und privaten Organisationen ffIr ihre wertvolle Arbeit zur 
Unterstiltzung der Flüchtlinge; 

3. schließt sich dem Beschluß des Generalsekretllrs an, 
den Amtssitz des Hilfswerks zu verlegen. ersucht den Ge
nera1sekretär, diesen Best:hluß so durchzufilbren, daß die 
eIliziente und kontinuierliche Tätigkeit des HiJfswerks auf 
a1len Gebieten in seinem Einsatzbereic:h nicht beeintrilchtigl 
wird, und ersucht den Genera1sekretär, einen detaillierten 
Fmanzplan zu erstellen, der der Arbeitsgruppe zur Frage der 
Fmanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
PaJl!stinaflßchtlinge im Nahen Osten so bald wie möglich, auf 
jeden Fall jedoch noch vor dessen Verlegung vorzulegen ist; 

4. stellt mit Bedauern fo,lt, daß es der St:h1ichtungs
kommisaion der Vereinten Nationen für Palästina nicht 
gelungen ist, einen Weg zn finden, um Fortschritte bei der 
Durchfllhrung von Ziffer 11 der Resolution 194 (III)" zu 
erzielen, und ersucht die Kommission, sieh auch weiterhin um 
die DurchfDhrung der besagten Ziffer zu bemühen und der 
Generalversammlung zn gegebener Zeit, splItestens jedoch bis 
zum 1. September 1995, darIlber Bericht zu erstatten; 

5. nimmt Kenntnis von dem betriichtlichen Erfolg, den 
das Programm des Hilfswerks zur Verwirklichung des Fric-

" 0jfIas1Jes Proto/rQU der GeIumzlvIlT8Q1l1ll//ung Neununtl1>ienJgm 
Tagung. BeIlage 13 (A/49n3). 

" A1481486-S/26S60. Anhang; siebe 0fficIaJ II«tmls qf the Seauity 
Cowteil, Forty-sewmIh Year. Supplement tor October. N_r and 
Det:ember 1993. Dot.t-nt SI22656O • 
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